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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

Besucheranschrift: Duisburg, Johanniterstraße 103 – 105 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

Bushaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linien 921, 924, 944 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

Straßenbahnhaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linie U 79 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 

 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

 Postbank 

 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

An die  

Eltern und Erziehungsberechtigten der LVR-

Johanniterschule Duisburg 

  23.03.2022 

Herr Röhrig 

Tel    0203600593 

Fax   020360059 422 

walter.roehrig@lvr.de 

johanniter-duisburg@lvr.de 

    

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

mit meinem 35. Elternbrief zum Umgang mit der Corona-Pandemie möchte ich Sie 

über die geltenden Regelungen zum Schulbetrieb informieren. Das Ministerium für 

Schule und Bildung (MSB) hat uns mit der aktuellen Schulmail über die derzeitigen 

Regelungen informiert.  

 

 1. Maskenpflicht: 

 

Auf der Basis des §2 der bestehenden Coronabetreuungsverordnung besteht bis Samstag, den 

02.04.2022 eine Pflicht zum Tragen einer Maske in allen Innenräumen der Schule. Danach en-

det diese Pflicht. 

Selbstverständlich ist es auch danach jeder/m Schüler*in sowie allen in Schule tätigen Perso-

nen möglich, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände freiwillig weiterhin eine Maske zu 

tragen. Dies unterstützen wir im Sinne des Schutzes der gesamten Schulgemeinde sehr 

 

  2. Fortsetzung schulischer Testungen 

 

Für Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung entschieden, dass bis zum letzten Schultag 

vor den Osterferien (Freitag, 8. April 2022), die schulischen Testungen in allen Schulen und 

Schulformen in der derzeitigen Form fortgesetzt werden. 

Danach entfällt die anlasslose Testpflicht, sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Ent-

wicklung des Infektionsgeschehens gibt. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und das uns entgegengebrachte 

Vertrauen! Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Walter Röhrig 

Schulleiter 


